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§ 1 
Anwendungsbereich 

 
1Hochschulen im Sinne dieses Gesetzes sind die Universitäten, die Pädagogischen Hochschulen, die 
Kunsthochschulen, die Fachhochschulen und die sonstigen Einrichtungen des Bildungswesens, die 
nach Landesrecht staatliche Hochschulen sind. 2Dieses Gesetz betrifft, soweit dies in § 70 bestimmt 
ist, auch die staatlich anerkannten Hochschulen. 
 

1. Kapitel 
Aufgaben der Hochschulen 

 
1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
(1)  1Die Hochschulen dienen entsprechend ihrer Aufgabenstellung der Pflege und der Entwicklung 

der Wissenschaften und der Künste durch Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung in 
einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. 2Sie bereiten auf berufliche 
Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher 
Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern. 

 
(2)  Die Hochschulen fördern entsprechend ihrer Aufgabenstellung den wissenschaftlichen und 

künstlerischen Nachwuchs. 
 
(3)  Die Hochschulen fördern die Weiterbildung ihres Personals. 
 
(4)  1Die Hochschulen wirken an der sozialen Förderung der Studierenden mit; sie berücksichtigen 

die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern. 2Sie tragen dafür Sorge, dass 
behinderte Studierende in ihrem Studium nicht benachteiligt werden und die Angebote der 
Hochschule möglichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können. 3Sie fördern in ihrem 
Bereich den Sport. 

 
(5)  Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere die europäische Zusammenarbeit im 

Hochschulbereich und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen; sie 
berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse ausländischer Studierender. 

 
(6)  1Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben untereinander und mit anderen 

staatlichen und staatlich geförderten Forschungs- und Bildungseinrichtungen zusammen. 2Dies 
gilt insbesondere für die nach der Herstellung der Einheit Deutschlands erforderliche 
Zusammenarbeit im Hochschulwesen. 

 
(7)  Die Hochschulen fördern den Wissens- und Technologietransfer. 
 
(8)  Die Hochschulen unterrichten die Öffentlichkeit über die Erfüllung ihrer Aufgaben. 
 
(9)  1Die unterschiedliche Aufgabenstellung der Hochschularten nach § 1 Satz 1 und die Aufgaben 

der einzelnen Hochschulen werden durch das Land bestimmt. 2Andere als die in diesem Gesetz 
genannten Aufgaben dürfen den Hochschulen nur übertragen werden, wenn sie mit den in 
Absatz 1 genannten Aufgaben zusammenhängen. 



 
§ 3 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
 

1Die Hochschulen fördern die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 2Die Aufgaben und Mitwirkungs-
rechte der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen regelt das Landesrecht. 
 

§ 4 
Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium 

 
(1)  Das Land und die Hochschulen haben sicherzustellen, dass die Mitglieder der Hochschule die 

durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbürgten Grundrechte wahrnehmen können. 
 
(2)  1Die Freiheit der Forschung (Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes) umfasst insbesondere 

die Fragestellung, die Grundsätze der Methodik sowie die Bewertung des Forschungsergebnis-
ses und seine Verbreitung. 2Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane in Fragen der 
Forschung sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation des Forschungsbetriebes, die 
Förderung und Abstimmung von Forschungsvorhaben und auf die Bildung von Forschungs-
schwerpunkten beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeinträchtigen. 3Die 
Sätze 1 und 2 gelten für künstlerische Entwicklungsvorhaben und für die Kunstausübung ent-
sprechend. 

 
(3)  1Die Freiheit der Lehre (Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes) umfasst, unbeschadet des 

Artikels 5 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes, im Rahmen der zu erfüllenden Lehraufgaben ins-
besondere die Abhaltung von Lehrveranstaltungen und deren inhaltliche und methodische Ge-
staltung sowie das Recht auf Äußerung von wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrmei-
nungen. 2Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane in Fragen der Lehre sind insoweit 
zulässig, als sie sich auf die Organisation des Lehrbetriebes und auf die Aufstellung und Einhal-
tung von Studien- und Prüfungsordnungen beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 
nicht beeinträchtigen. 

 
(4)  1Die Freiheit des Studiums umfasst, unbeschadet der Studien- und Prüfungsordnungen, ins-

besondere die freie Wahl von Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studiengangs 
Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen, sowie die Erarbeitung und Äußerung wissen-
schaftlicher und künstlerischer Meinungen. 2Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane 
in Fragen des Studiums sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation und ordnungs-
gemäße Durchführung des Lehr- und Studienbetriebes und auf die Gewährleistung eines ord-
nungsgemäßen Studiums beziehen. 

 
§ 5 

Staatliche Finanzierung 
 
1Die staatliche Finanzierung der Hochschulen orientiert sich an den in Forschung und Lehre sowie bei 
der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses erbrachten Leistungen. 2Dabei sind auch Fort-
schritte bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages zu berücksichtigen. 
 

§ 6 
Bewertung der Forschung, Lehre, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der 

Gleichstellung der Geschlechter 
 

1Die Arbeit der Hochschulen in Forschung und Lehre, bei der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses sowie der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags soll regelmäßig bewertet werden. 2Die 
Studierenden sind bei der Bewertung der Qualität der Lehre zu beteiligen. 3 Die Ergebnisse der Be-
wertungen sollen veröffentlicht werden. 



 
2. Abschnitt 

Studium und Lehre 
 

§ 7 
Ziel des Studiums 

 
Lehre und Studium sollen die Studierenden auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und ihnen 
die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden dem jeweiligen Studien-
gang entsprechend so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit und zu 
verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat befähigt 
werden. 
 

§ 8 
Studienreform 

 
Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, im Zusammenwirken mit den zuständigen staatlichen 
Stellen Inhalte und Formen des Studiums im Hinblick auf die Entwicklungen in Wissenschaft und 
Kunst, die Bedürfnisse der beruflichen Praxis und die notwendigen Veränderungen in der Berufswelt 
zu überprüfen und weiterzuentwickeln. 
 

§ 9 
Koordinierung der Ordnung von Studium und Prüfungen 

 
(1)  Bund und Länder tragen gemeinsam Sorge für die Behandlung grundsätzlicher und struktureller 

Fragen des Studienangebots unter Berücksichtigung der Entwicklungen in der Wissenschaft, in 
der beruflichen Praxis und im Hochschulsystem. 

 
(2)  Die Länder tragen gemeinsam dafür Sorge, dass die Gleichwertigkeit einander entsprechender 

Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse und die Möglichkeit des Hochschul-
wechsels gewährleistet werden. 

 
(3)  Die Hochschulen und Sachverständige aus der Berufspraxis sind bei der Wahrnehmung der 

Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 zu beteiligen. 
 

§ 10 
Studiengänge 

 
(1) 1Die Studiengänge führen in der Regel zu einem berufsqualifizierenden Abschluss. 2Als berufs-

qualifizierend im Sinne dieses Gesetzes gilt auch der Abschluss eines Studiengangs, durch den 
die fachliche Eignung für einen beruflichen Vorbereitungsdienst oder eine berufliche Einführung 
vermittelt wird. 3 Soweit bereits das jeweilige Studienziel eine berufspraktische Tätigkeit erfor-
dert, ist sie mit den übrigen Teilen des Studiums inhaltlich und zeitlich abzustimmen und nach 
Möglichkeit in den Studiengang einzuordnen. 

 
(2)  1In den Prüfungsordnungen sind die Studienzeiten vorzusehen, in denen ein berufsqualifizieren-

der Abschluss erworben werden kann (Regelstudienzeit). 2Die Regelstudienzeit schließt Zeiten 
einer in den Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeit, praktische Studiensemes-
ter und Prüfungszeiten ein. 3Die Regelstudienzeit ist maßgebend für die Gestaltung der Studien-
gänge durch die Hochschule, für die Sicherstellung des Lehrangebots, für die Gestaltung des 
Prüfungsverfahrens sowie für die Ermittlung und Festsetzung der Ausbildungskapazitäten  
(§ 29 Abs. 1) und die Berechnung von Studierendenzahlen bei der Hochschulplanung. 

 
§ 11 

Regelstudienzeit bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 
 
1Die Regelstudienzeit bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss beträgt, unbeschadet des  
§ 19 Abs. 2 Satz 2, 
 
1.  bei Fachhochschulstudiengängen höchstens vier Jahre,  
2.  bei anderen Studiengängen viereinhalb Jahre. 
 
2Darüber hinausgehende Regelstudienzeiten dürfen in besonders begründeten Fällen festgesetzt 
werden; dies gilt auch für Studiengänge, die in besonderen Studienformen durchgeführt werden.  



 
3In geeigneten Fachrichtungen sind Studiengänge einzurichten, die in kürzerer Zeit zu einem ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss führen. 
 

§ 12 
Postgraduale Studiengänge 

 
1Für Absolventinnen und Absolventen eines Hochschulstudiums können zur Vermittlung weiterer wis-
senschaftlicher oder beruflicher Qualifikationen oder zur Vertiefung eines Studiums, insbesondere zur 
Heranbildung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, Zusatz-, Ergänzungs- und 
Aufbaustudien (postgraduale Studien) angeboten werden. 2Postgraduale Studiengänge, die zu einem 
Diplom- oder Magistergrad führen, sollen höchstens zwei Jahre dauern. 3§ 19 Abs. 3 bleibt unbe-
rührt. 
 

§ 13 
Fernstudium, Multimedia 

 
(1) 1Bei der Reform von Studium und Lehre und bei der Bereitstellung des Lehrangebots sollen die 

Möglichkeiten eines Fernstudiums sowie der Informations- und Kommunikationstechnik genutzt 
werden. 2Bund, Länder und Hochschulen fördern diese Entwicklung im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten. 

 
(2)  1Eine in einer Prüfungsordnung vorgesehene Studienleistung wird auch durch die erfolgreiche 

Teilnahme an einer entsprechenden Fernstudieneinheit nachgewiesen, soweit die Einheit dem 
entsprechenden Lehrangebot des Präsenzstudiums inhaltlich gleichwertig ist. 2Die Feststellung 
der Gleichwertigkeit wird durch Landesrecht geregelt. 

 
§ 14 

Studienberatung 
 
1Die Hochschule unterrichtet Studierende sowie Studienbewerberinnen und Studienbewerber über die 
Studienmöglichkeiten und über Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines Studiums. 2Während des 
gesamten Studiums unterstützt sie die Studierenden durch eine studienbegleitende fachliche Bera-
tung. 3 Sie orientiert sich bis zum Ende des ersten Jahres des Studiums über den bisherigen Studien-
verlauf, informiert die Studierenden und führt gegebenenfalls eine Studienberatung durch. 4Die Hoch-
schule soll bei der Studienberatung insbesondere mit den für die Berufsberatung und den für die 
staatlichen Prüfungen zuständigen Stellen zusammenwirken. 
 

§ 15 
Prüfungen und Leistungspunktsystem 

 
(1) 1Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine kirch-

liche Prüfung abgeschlossen. 2 In Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von mindestens vier 
Jahren findet eine Zwischenprüfung statt. 3Prüfungen können auch studienbegleitend abgenom-
men werden. 4 Der Übergang in das Hauptstudium setzt in der Regel die erfolgreiche Ablegung 
einer Zwischenprüfung voraus. 

 
(2) 1Für alle geeigneten Studiengänge sind die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen eine 

innerhalb der Regelstudienzeit abgelegte Abschlussprüfung im Falle des Nichtbestehens als 
nicht unternommen gilt (Freiversuch). 2Das Landesrecht kann vorsehen, dass eine im Freiver-
such bestandene Prüfung zur Notenverbesserung wiederholt werden kann. 

 
(3) Zum Nachweis von Studien- und Prüfungsleistungen soll ein Leistungspunktsystem geschaffen 

werden, das auch die Übertragung erbrachter Leistungen auf andere Studiengänge derselben 
oder einer anderen Hochschule ermöglicht. 

 
(4) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch 

die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 

§ 16 
Prüfungsordnungen 

 
1Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsordnungen abgelegt, die der Genehmigung der 
nach Landesrecht zuständigen Stelle bedürfen. 2 Prüfungsanforderungen und -verfahren sind so zu 
gestalten, dass die Abschlussprüfung innerhalb der Regelstudienzeit vollständig abgelegt werden  



 
kann. 3Prüfungsordnungen müssen Schutzbestimmungen entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des 
Mutterschutzgesetzes sowie entsprechend den Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die 
Elternzeit vorsehen und deren Inanspruchnahme ermöglichen. 4Prüfungsordnungen müssen die be-
sonderen Belange behinderter Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleichheit berücksichtigen.  
5Die Genehmigung einer Prüfungsordnung ist zu versagen, wenn sie eine mit § 11 oder § 19 unver-
einbare Regelstudienzeit vorsieht. 6Die Genehmigung kann insbesondere versagt werden, wenn die 
Prüfungsordnung anderen Vorschriften über die Regelstudienzeit nicht entspricht. Die nach Landes-
recht zuständige Stelle kann die Änderung einer geltenden Prüfungsordnung insbesondere verlan-
gen, wenn diese den Anforderungen der Sätze 2 bis 6 nicht entspricht. 
 

§ 17 
Vorzeitiges Ablegen der Prüfung 

 
Hochschulprüfungen können vor Ablauf einer für die Meldung festgelegten Frist abgelegt werden, so-
fern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind. 
 

§ 18 
Hochschulgrade 

 
(1) 1Auf Grund der Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifizierender Abschluss erworben wird, 

kann die Hochschule einen Diplomgrad mit Angabe der Fachrichtung verleihen. 2Auf Grund der 
Hochschulprüfung an Fachhochschulen oder in Fachhochschulstudiengängen anderer Hoch-
schulen wird der Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH") verliehen. 3Die Hoch-
schule kann einen Diplomgrad auch auf Grund einer staatlichen Prüfung oder einer kirchlichen 
Prüfung, mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, verleihen. 4Das Landesrecht kann 
vorsehen, dass eine Hochschule für den berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums einen 
Magistergrad verleiht; dies gilt, unbeschadet des § 19, nicht für den Abschluss in einem Fach-
hochschulstudiengang. 5Nach näherer Bestimmung des Landesrechts kann eine Hochschule für 
den berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums auf Grund einer Vereinbarung mit einer 
ausländischen Hochschule andere als die in den Sätzen 1, 2 und 4 genannten Grade verlei-hen. 
6Ein Grad nach Satz 5 kann auch zusätzlich zu einem der in den Sätzen 1, 2 und 4 genannten 
Grade verliehen werden. 

 
(2) 1 Im Übrigen bestimmt das Landesrecht, welche Hochschulgrade verliehen werden. 2Es kann 

vorsehen, dass die Kunsthochschulen für den berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums 
andere als die in Absatz 1 genannten Grade verleihen. 

 
§ 19 

Bachelor- und Masterstudiengänge 
 
(1)  Die Hochschulen können Studiengänge einrichten, die zu einem Bachelor- oder Bakkalaureus-

grad und zu einem Master- oder Magistergrad führen. 
 
(2)  1Auf Grund von Prüfungen, mit denen ein erster berufsqualifizierender Abschluss erworben wird, 

kann die Hochschule einen Bachelor- oder Bakkalaureusgrad verleihen. 2Die Regelstudienzeit 
beträgt mindestens drei und höchstens vier Jahre. 

 
(3)  1Auf Grund von Prüfungen, mit denen ein weiterer berufsqualifizierender Abschluss erworben 

wird, kann die Hochschule einen Master- oder Magistergrad verleihen. 2Die Regelstudienzeit 
beträgt mindestens ein Jahr und höchstens zwei Jahre. 

 
(4)  Bei konsekutiven Studiengängen, die zu Graden nach den Absätzen 2 und 3 führen, beträgt die 

Gesamtregelstudienzeit höchstens fünf Jahre. 
 
(5)  § 11 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(6)  Den Urkunden über die Verleihung der akademischen Grade fügen die Hochschulen auf Antrag 

eine englischsprachige Übersetzung bei. 
 

§ 20 
Studium an ausländischen Hochschulen 

 

1Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, werden 
anerkannt, wenn ihre Gleichwertigkeit festgestellt ist. 2§ 5a Abs. 1 Satz 2 und § 112 des Deutschen 
Richtergesetzes bleiben unberührt. 



 
§ 21 

Doktorandinnen und Doktoranden 
 
(1)  Personen, die eine Doktorarbeit anfertigen, werden nach Maßgabe des Landesrechts als Dok-

torandinnen und Doktoranden der Hochschule eingeschrieben, an der sie promovieren wollen. 
 
(2)  Die Hochschulen wirken auf die wissenschaftliche Betreuung ihrer Doktorandinnen und Dokto-

randen hin. 
 
(3)  Die Hochschulen sollen für ihre Doktorandinnen und Doktoranden forschungsorientierte Studien 

anbieten und ihnen den Erwerb von akademischen Schlüsselqualifikationen ermöglichen. 
 

3. Abschnitt 
Forschung 

 
§ 22 

Aufgaben und Koordination der Forschung 
 

1Die Forschung in den Hochschulen dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der 
wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium. 2Gegenstand der 
Forschung in den Hochschulen können unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung der Hochschule 
alle wissenschaftlichen Bereiche sowie die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis 
einschließlich der Folgen sein, die sich aus der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse ergeben 
können. 3Zur gegenseitigen Abstimmung von Forschungsvorhaben und Forschungsschwerpunkten 
und zur Planung und Durchführung gemeinsamer Forschungsvorhaben wirken die Hochschulen un-
tereinander, mit anderen Forschungseinrichtungen und mit Einrichtungen der überregionalen For-
schungsplanung und Forschungsförderung zusammen. 
 

§ 23 
 

(weggefallen) 
 

§ 24 
Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 

 
Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen 
eigenen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonstigen Beitrag geleistet haben, als Mitautorinnen 
und Mitautoren zu nennen; soweit möglich, ist ihr Beitrag zu kennzeichnen. 
 

§ 25 
Forschung mit Mitteln Dritter 

 
(1) 1Die in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen 

Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden; ihre 
Verpflichtung zur Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben bleibt unberührt. 2Die Durchführung von 
Vorhaben nach Satz 1 ist Teil der Hochschulforschung. 

 
(2)  Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 in der Hochschule 

durchzuführen, wenn die Erfüllung anderer Aufgaben der Hochschule sowie die Rechte und 
Pflichten anderer Personen dadurch nicht beeinträchtigt werden und entstehende Folgelasten 
angemessen berücksichtigt sind; die Forschungsergebnisse sollen in der Regel in absehbarer 
Zeit veröffentlicht werden. 

 
(3) 1Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist anzuzeigen. 2Die Durchführung eines solchen Vor-

habens darf nicht von einer Genehmigung abhängig gemacht werden. 3Die Inanspruchnahme 
von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen der Hochschule darf nur untersagt oder durch Auf-
lagen beschränkt werden, soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 dies erfordern. 

 
(4) 1Die Mittel für Forschungsvorhaben, die in der Hochschule durchgeführt werden, sollen von der 

Hochschule verwaltet werden. 2Die Mittel sind für den vom Geldgeber bestimmten Zweck zu ver-
wenden und nach dessen Bedingungen zu bewirtschaften, soweit gesetzliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen. 3Treffen die Bedingungen keine Regelung, so gelten ergänzend die Be-
stimmungen des Landes.  



 
4Auf Antrag des Hochschulmitglieds, das das Vorhaben durchführt, soll von der Verwaltung der 
Mittel durch die Hochschule abgesehen werden, sofern dies mit den Bedingungen des Geldge-
bers vereinbar ist; Satz 3 gilt in diesem Falle nicht. 

 
(5) 1Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Forschungs-

vorhaben, die in der Hochschule durchgeführt werden, sollen vorbehaltlich des Satzes 3 als Per-
sonal der Hochschule im Arbeitsvertragsverhältnis eingestellt werden. 2Die Einstellung setzt vor-
aus, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter von dem Hochschulmitglied, das das Vorhaben 
durchführt, vorgeschlagen wurde. 3Sofern dies mit den Bedingungen des Geldgebers vereinbar 
ist, kann das Hochschulmitglied in begründeten Fällen die Arbeitsverträge mit den Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern abschließen. 

 
(6)  Finanzielle Erträge der Hochschule aus Forschungsvorhaben, die in der Hochschule durchge-

führt werden, insbesondere aus Einnahmen, die der Hochschule als Entgelt für die Inanspruch-
nahme von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen zufließen, stehen der Hochschule für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. 

 
§ 26 

Entwicklungsvorhaben 
 
Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Entwicklungsvorhaben im Rahmen angewandter For-
schung sowie für künstlerische Entwicklungsvorhaben sinngemäß. 
 

2. Kapitel 
Zulassung zum Studium 

 
§ 27 

Allgemeine Voraussetzungen 
 
(1) 1Alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind zu dem von ihnen gewähl-

ten Hochschulstudium berechtigt, wenn sie die für das Studium erforderliche Qualifikation nach-
weisen. 2Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union sind Deutsch-
en gleichgestellt, wenn die für das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse nachgewiesen wer-
den. 3Zugangshindernisse, die in der Person der Studienbewerberin oder des Studienbewer-
bers liegen, ohne sich auf die Qualifikation zu beziehen, regelt das Landesrecht. 

 
(2) 1Der Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 wird für den Zugang zu einem Studium, das zu dem ers-

ten berufsqualifizierenden Abschluss führt, gfundsätzlich durch den erfolgreichen Abschluss ei-
ner auf das Studium vorbereitenden Schulbildung erbracht. In der beruflichen Bildung Qualifi-
zierte können den Nachweis nach näherer Bestimmung des Landesrechts auch auf andere 
Weise erbringen. 

 
(3)  Rechtsvorschriften, nach denen weitere Personen Deutschen nach Absatz 1 gleichgestellt sind, 

bleiben unberührt. 
 
(4) 1Das Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss und das Studium in einem kon-

sekutiven Studiengang, der zu einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss führt, ist stu-
diengebührenfrei. 2ln besonderen Fällen kann das Landesrecht Ausnahmen vorsehen. 

 
§ 28 

 
(weggefallen) 

 
§ 29 

Maßstäbe der Ausbildungskapazität 
 

(1) 1Im Zusammenwirken von Hochschulen und zuständigen staatlichen Stellen sind einheitliche 
Grundsätze für die Ermittlung und Festsetzung der Ausbildungskapazitäten der Hochschulen zu 
entwickeln. 2 Der Berechnung ist grundsätzlich die für den jeweiligen Studiengang festgesetzte 
Regelstudienzeit zugrunde zu legen. 



 
(2) 1Ist nach der Feststellung der Zentralstelle (§ 31) zu erwarten, dass an den Hochschulen im Gel-

tungsbereich dieses Gesetzes nicht alle Bewerberinnen und Bewerber eines Studiengangs zu-
gelassen werden können, so darf für diesen Studiengang die Zahl der von der einzelnen 

  Hochschule höchstens aufzunehmenden Studierenden (Zulassungszahl) nicht niedriger fest-
gesetzt werden, als dies unter Berücksichtigung der personellen, räumlichen, sächlichen und 
fachspezifischen Gegebenheiten zur Aufrechterhaltung einer geordneten Wahrnehmung der 
Aufgaben der Hochschule in Forschung, Lehre und Studium sowie in der Krankenversorgung 
unbedingt erforderlich ist. 2Der Festsetzung geht die Überprüfung voraus, ob im Rahmen der 
verfügbaren Mittel die Möglichkeiten zur Nutzung der vorhandenen Ausbildungskapazität aus-
geschöpft worden sind. 

 
§ 30 

Festsetzung von Zulassungszahlen 
 
(1) 1Zulassungszahlen werden durch Landesrecht festgesetzt. 2Sie sind für jede Hochschule fest-

zusetzen, wenn ein Studiengang in das Verfahren der Zentralstelle nach § 31 Abs. 1 einbezo-
gen wird. 

 
(2)  Zulassungszahlen werden nur für einzelne Studiengänge und für einen bestimmten Zeitraum, 

höchstens für die Dauer eines Jahres, festgesetzt. 
 
 (3) 1Vor der Festsetzung einer Zulassungszahl ist die Hochschule von der zuständigen Landes-

behörde aufzufordern, ihre Vorstellungen über die Zahl der aufzunehmenden Studierenden mit-
zuteilen. 2In dem Bericht der Hochschule ist anzugeben, wie die Ausbildungskapazität berech-
net worden ist; die einheitlichen Grundsätze nach § 29 Abs. 1 sind anzuwenden. 3Ferner ist dar-
zustellen, wie sich die Zahl der Studierenden und der Studienanfängerinnen und -anfänger so-
wie die Zahl der Stellen für das wissenschaftliche und künstlerische Personal und der Umfang 
der tatsächlichen Lehrleistung je Stelle entwickelt haben. 4Im Falle des § 29 Abs. 2 ist das Er-
gebnis der Überprüfung, ob im Rahmen der verfügbaren Mittel die Möglichkeiten der Nutzung 
der vorhandenen Ausbildungskapazität ausgeschöpft worden sind, anzugeben. 

 
§ 31 

Zentrale Vergabe von Studienplätzen 
 
(1) 1In Studiengängen, für die für mehrere Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt sind, können 

die Studienplätze von der von den Ländern errichteten Zentralstelle vergeben werden. 2In das 
Verfahren der Zentralstelle ist ein Studiengang zum frühestmöglichen Zeitpunkt einzubeziehen, 
wenn für ihn nach der Feststellung der Zentralstelle Zulassungszahlen für alle staatlichen Hoch-
schulen festgesetzt sind und zu erwarten ist, dass die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber 
die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Plätze übersteigt, soweit nicht wegen der Art der 
Zugangsvoraussetzungen oder der Auswahlmaßstäbe den Hochschulen die Entscheidung vor-
behalten wird. 3In das Verfahren der Zentralstelle soll ein Studiengang einbezogen werden, 
wenn für ihn nach der Feststellung der Zentralstelle Zulassungszahlen für die Mehrzahl der 
staatlichen Hochschulen festgesetzt sind. 

 
(2)  Reicht in einem nach Absatz 1 einbezogenen Studiengang die Gesamtzahl der an allen Hoch-

schulen zur Verfügung stehenden Studienplätze zur Zulassung aller Bewerberinnen und Be-
werber aus, so werden die an den einzelnen Hochschulen vorhandenen Studienplätze von der 
Zentralstelle möglichst nach den Ortswünschen der Bewerberinnen und Bewerber und, soweit 
notwendig, bis zu einem Viertel der Studienplätze nach dem Grad der gemäß § 27 nachgewie-
senen Qualifikation für das gewählte Studium, im Übrigen vor allem nach den für die Ortswahl 
maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründen vergeben (Ver-
teilungsverfahren). 

 
(3)  Reicht in einem nach Absatz 1 einbezogenen Studiengang die Gesamtzahl der Studienplätze 

nicht zur Zulassung aller Bewerberinnen und Bewerber aus, so findet unter den Bewerberinnen 
und Bewerbern eine Auswahl nach Maßgabe der §§ 32 bis 35 statt (Auswahlverfahren); die da-
nach ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber werden in den Fällen des § 32 Abs. 3 Nr. 2 
Buchstabe b und § 33 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b von der Hochschule zugelassen, im Übrigen 
den einzelnen Hochschulen nach den Grundsätzen des Absatzes 2 zugewiesen. 



 
(4)  Besteht an einer Hochschule für den ersten Teil eines Studiengangs eine höhere Ausbildungs-

kapazität als für spätere Teile dieses Studiengangs, kann eine auf den ersten Teil des Studien-
gangs beschränkte Zuweisung und Einschreibung erfolgen, wenn gewährleistet ist, dass das 
Studium an anderen Hochschulen im Geltungsbereich dieses Gesetzes fortgesetzt werden 
kann. 

 
§ 32 

Allgemeines Auswahlverfahren 
 
(1) Im Falle des § 31 Abs. 3 werden die für Studienanfängerinnen und -anfänger verfügbaren Stu-

dienplätze unter Beachtung der von den Bewerberinnen und Bewerbern angegebenen Rang-
folge ihrer Studienwünsche nach den Maßstäben der Absätze 2 und 3 vergeben. 

 
(2) 1Bis zu drei Zehntel der Studienplätze sind vorzubehalten für 
 

1. Bewerberinnen und Bewerber, für die die Versagung der Zulassung eine außergewöhnliche, 
insbesondere soziale Härte bedeuten würde; 

2. Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund entsprechender Vorschriften verpflichtet 
haben, ihren Beruf in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs auszuüben; 

3. ausländische und staatenlose Bewerberinnen und Bewerber; Verpflichtungen auf Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind zu berücksichtigen; 

4. Bewerberinnen und Bewerber, die in einem anderen noch nicht abgeschlossenen Studien-
gang oder sonstigen gleichwertigen Ausbildungsgängen nach Landesrecht die Qualifikation 
für das gewählte Studium (§ 27) erworben haben; ihre Auswahl erfolgt nach dem Grad der 
Qualifikation (§ 27). 2Diese Bewerberinnen und Bewerber können im Verfahren nach Abs. 3 
nicht zugelassen werden; 

5. Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen Studiengang abge-
schlossen haben (Zweitstudienbewerber). 2Die Auswahl erfolgt nach den Prüfungsergebnis-
sen des Erststudiums und nach den für die Bewerbung für ein weiteres Studium maßgebli-
chen Gründen. 3 Diese Bewerberinnen und Bewerber können im Verfahren nach Absatz 3 
nicht zugelassen werden. 2Das Landesrecht kann vorsehen, dass innerhalb der Quote nach 
Satz 1 Studienplätze für in der beruflichen Bildung qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber 
(§ 27 Abs. 2 Satz 2) vorbehalten werden; diese Bewerberinnen und Bewerber werden im 
Verfahren nach Absatz 3 nicht zugelassen. 3Nicht in Anspruch genommene Studienplätze 
werden den Studienplätzen nach Absatz 3 zugeschlagen. 

 
(3)  Die verbleibenden Studienplätze werden vergeben 
 

1.  überwiegend nach dem Grad der gemäß § 27 nachgewiesenen Qualifikation für das gewählte 
Studium. 2 ln den Nachweisen nach § 27 ausgewiesene Leistungen, die über die Eignung für 
den jeweiligen Studiengang besonderen Aufschluss geben können, sollen gewichtet werden. 
3Qualifikationsgrade, die nur geringfügig voneinander abweichen, können als ranggleich be-
handelt werden. 4Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Nachweise innerhalb eines Landes 
und im Verhältnis der Länder untereinander hinsichtlich der jeweiligen Anforderungen und 
Bewertungen vergleichbar sind. 5Solange die Vergleichbarkeit im Verhältnis der Länder un-
tereinander nicht bgewährleistet ist, werden für die Auswahl der Studienbewerberinnen und -
bewerber Landesquoten gebildet. 6Die Quote eines Landes bemisst sich zu einem Drittel 
nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Bewerberinnen und Bewerber für den betreffen-
den Studiengang (Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach seinem Anteil an der Gesamt-
zahl der Achtzehn- bis unter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil); für die Länder 
Berlin, Bremen und Hamburg werden die sich danach ergebenden Quoten um drei Zehntel 
erhöht. 7Bei der Berechnung des Bewerberanteils werden nur Personen berücksichtigt, die 
sich für den betreffenden Studiengang mit erster Fachpräferenz bewerben und eine Hoch-
schulzugangsberechtigung besitzen, die von allen Ländern gegenseitig anerkannt ist; 

2.  im Übrigen 
a) überwiegend nach der Dauer der Zeit seit dem Erwerb der Qualifikation für den gewählten 

Studiengang nach § 27 (Wartezeit). 2Für einen Teil der hiernach zu vergebenden Studien-
plätze kann neben der Wartezeit auch der Grad der Qualifikation berücksichtigt werden; in 
diesem Fall gilt Nummer 1 Satz 5 bis 7 entsprechend. 3 Bei der Vergabe nach den Sätzen 1 
und 2 können eine Berufstätigkeit oder Berufsausbildung nach dem Erwerb der Qualifi-
kation in ihrer Art und Dauer berücksichtigt und ein vor oder nach dem Erwerb der Quali-
fikation außerhalb der Hochschule erlangter berufsqualifizierender Abschluss besonders 



 
 bewertet werden. 4Den Zeiten einer Berufstätigkeit oder Berufsausbildung stehen solche 

Zeiten gleich, in denen eine Bewerberin oder ein Bewerber wegen der Erfüllung von Unter-
haltspflichten, wegen Krankheit oder aus sonstigen nicht zu vertretenden Gründen keine 
Berufstätigkeit oder Berufsausbildung aufnehmen konnte. 5Die Berücksichtigung einer Be-
rufstätigkeit oder Berufsausbildung sowie die besondere Bewertung berufsqualifizierender 
Abschlüsse besteht in einer Vergünstigung der Bewerberin oder des Bewerbers bei der 
Wartezeit.  
6Eine über acht Jahre hinausgehende Dauer der Wartezeit bleibt unberücksichtigt. 7Zeiten 
eines Studiums an einer Hochschule werden auf die Wartezeit nicht angerechnet; dies gilt 
erstmals für Studienzeiten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes; 

 b) ansonsten nach dem Ergebnis eines von den Hochschulen durchzuführenden Auswahl-
verfahrens. 2Die jeweilige Hochschule vergibt die Studienplätze in diesem Verfahren nach 
ihrer Entscheidung 

 
aa) nach dem Grad der Qualifikation nach § 27, 
bb) nach dem Ergebnis eines von der Hochschule durchzuführenden Gesprächs mit den 

Bewerberinnen und Bewerbern, das Aufschluss über die Motivation und die Eignung 
der Bewerberin oder des Bewerbers für das gewählte Studium und den angestrebten 
Beruf geben soll, 

cc) nach der Art einer Berufsausbildung oder Berufstätigkeit vor oder nach dem Erwerb 
der Qualifikation nach § 27, 

dd) auf Grund einer Verbindung von Maßstäben nach den Doppelbuchstaben aa bis cc. 
 
3Bewerberinnen und Bewerber, die nach Nummer 1 oder Buchstabe a ausgewählt wur-
den, sowie Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 und Satz 2 
nehmen am Auswahlverfahren nicht teil. 4Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am Auswahlverfahren kann begrenzt werden. 5ln diesem Fall entscheidet über die Teil-
nahme der Grad der Qualifikation nach § 27. 6Bewerberinnen und Bewerber können nur 
einmal je Studiengang an einem Auswahlverfahren teilnehmen. 

 
(4)  Für die Entscheidung in Fällen von Ranggleichheit der Bewerberinnen und Bewerber kann eine 

Verbindung der Maßstäbe nach Absatz 3 Nr. 1 und 2 Buchstabe a oder, unbeschadet des § 34 
Satz 2, die Auswahl durch das Los vorgesehen werden. 

 
§ 33 

Besonderes Auswahlverfahren 
 
(1)  In Studiengängen, in denen nach der Feststellung der Zentralstelle zu erwarten ist, dass im all-

gemeinen Auswahlverfahren die Auswahl nach § 32 Abs. 3 Nr. 1 zu unvertretbar hohen Anfor-
derungen an den Grad der Qualifikation gemäß § 27 für die Zulassung führen würde, soll an die 
Stelle des allgemeinen Auswahlverfahrens nach § 32 ein besonderes Auswahlverfahren treten. 

 
 (2)  Im besonderen Auswahlverfahren werden die Studienplätze vergeben 
 

1. überwiegend nach den Leistungen, die sich aus dem Nachweis nach § 27 ergeben, und nach 
dem Ergebnis eines Feststellungsverfahrens; § 32 Abs. 3 Nr. 1 Satz 5 bis 7 findet entspre-
chende Anwendung. 2Ein Teil der Studienplätze kann den Bewerberinnen und Bewerbern 
vorbehalten werden, die nach dem Ergebnis des Feststellungsverfahrens die besten Leis-
tungen erbringen. 3Zweitstudienbewerberinnen und -bewerber können nach diesen Kriterien 
nicht zugelassen werden; 

2.  im Übrigen 
a) nach der Zahl der Semester, für die sich die Bewerberin oder der Bewerber im jeweiligen 

Studiengang beworben hat (Bewerbungssemester); § 32 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a Satz 3 
bis 5 und 7 findet entsprechende Anwendung; 

b) nach dem Ergebnis eines von den Hochschulen durchzuführenden Auswahlgesprächs; Be-
werberinnen und Bewerber, die nach.Nummer 1 oder Buchstabe a ausgewählt wurden, so-
wie Bewerberinnen und Bewerber nach § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 und Satz 2 nehmen 
am Auswahlgespräch nicht teil. 

 
2ln den Verfahren nach den Buchstaben a und b werden nur Bewerberinnen und Bewerber 
berücksichtigt, die am Feststellungsverfahren teilgenommen haben. 



 
(3) 1Im Feststellungsverfahren sollen grundsätzlich nicht die Kenntnisse festgestellt werden, die be-

reits Gegenstand der Bewertung in der Hochschulzugangsberechtigung sind; es soll den Bewer-
berinnen und Bewerbern insbesondere Gelegenheit geben, in den bisherigen Abschlüssen nicht 
ausgewiesene Fähigkeiten und Kenntnisse nachzuweisen, die für den Studienerfolg von Bedeu-
tung sein können, und an die Kenntnisse anknüpfen, die in dem Nachweis nach § 27 bewertet 
worden sind. 2Zu diesem Zweck können insbesondere entsprechende Testverfahren durchge-
führt werden. 3Das Feststellungsverfahren ist hinsichtlich der Anforderungen, der Bewertung und 
der Art der Durchführung innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes einheitlich zu gestal-
ten. 4Testverfahren und sonstige mit Feststellungsverfahren verbundene Prüfungen werden von 
staatlichen Einrichtungen abgenommen, die durch Landesrecht bestimmt werden. 5 Eine Wie-
derholung des Feststellungsverfahrens soll nicht vorgesehen werden. 

 
(4) 1Kriterien für die Auswahl nach Absatz 2 Nr. 2 Buchstabe b sind insbesondere die Motivation 

und die Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers für das gewählte Studium und den ange-
strebten Beruf. 2Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlgespräch kann be-
grenzt werden. 3In diesem Fall entscheidet über die Teilnahme das Los. 4Bewerberinnen und 
Bewerber können nur einmal je Studiengang an einem Auswahlgespräch teilnehmen. 

 
(5) 1Bis zu drei Zehntel der Studienplätze sind entsprechend § 32 Abs. 2 den dort genannten Be-

werberinnen und Bewerbern vorzubehalten. 2Das Landesrecht kann vorsehen, dass auch die 
Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 am Feststellungsverfahren teilnehmen. 

 
(6)  Ein besonderes Auswahlverfahren ist aufzuheben, wenn nach der Feststellung der Zentralstelle 

zu erwarten ist, dass die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen entfallen. 
 

§ 33 a 
 

(weggefallen) 
 

§ 34 
Benachteiligungsverbot 

 
1Den Bewerberinnen und Bewerbern dürfen keine Nachteile entstehen 
 
1.  aus der Erfüllung von Dienstpflichten nach Artikel 12a des Grundgesetzes und der Übernahme 

solcher Dienstpflichten und entsprechender Dienstleistungen auf Zeit bis zur Dauer von drei 
Jahren, 

 
2.  aus dem Dienst als Entwicklungshelferin oder Entwicklungshelfer nach dem Entwicklungshel-

fergesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I, S. 549), zuletzt geändert durch Artikel 75 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 1989 (BGBl. I, S. 2261), 

 
3.  aus der Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres nach dem Gesetz zur Förderung eines frei-

willigen sozialen Jahres vom 17. August 1964 (BGBl. I, S. 640), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres vom 17. Dezember 1993 
(BGBl. I, S. 2118), oder eines freiwilligen ökologischen Jahres nach dem Gesetz zur Förderung 
eines freiwilligen ökologischen Jahres vom 17. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2118) oder im Rah-
men eines von der Bundesregierung geförderten Modellprojektes oder 

 
4.  aus der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen son-

stigen Angehörigen bis zur Dauer von drei Jahren. 2Dies gilt insbesondere bei der Bewertung 
einer Berufstätigkeit, einer Berufsausbildung und eines berufsqualifizierenden Abschlusses nach 
§ 32 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe a. 3Bei gleichem Rang nach § 32 Abs. 2 und 3 und § 33 haben die 
Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 den Vorrang. 

 
§ 35 

Unabhängigkeit der Zulassung von der Landeszugehörigkeit 
 

Die Zulassung von Studienbewerberinnen und -bewerbern, die Deutsche im Sinne des Artikels 116 
des Grundgesetzes sind, darf nicht davon abhängig gemacht werden, in welchem Land der Bundes-
republik Deutschland der Geburtsort oder der Wohnsitz von Bewerberinnen oder Bewerbern oder von 
deren Angehörigen liegen oder in welchem Land der Bundesrepublik Deutschland die Qualifikation für 
das Hochschulstudium erworben wurde; § 32 Abs. 3 Nr. 1 Satz 5 bis 7, Nr. 2 Buchstabe a Satz 2 
zweiter Halbsatz und § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz bleiben unberührt. 



 
3. Kapitel 

Mitglieder der Hochschule 
 

1. Abschnitt 
Mitgliedschaft und Mitwirkung 

 
§ 36 

Mitgliedschaft 
 

(1)  1Mitglieder der Hochschule sind die an der Hochschule nicht nur vorübergehend oder gastweise 
hauptberuflich Tätigen, die eingeschriebenen Studierenden sowie die Doktorandinnen und Dok-
toranden. 2Das Landesrecht regelt die Stellung der sonstigen an der Hochschule Tätigen, der 
Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger sowie der Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren. 

 
(2)  Den Professorinnen und Professoren stehen nach dem Eintritt in den Ruhestand die mit der 

Lehrbefugnis verbundenen Rechte zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen und zur Beteiligung 
an Prüfungsverfahren zu. 

 
§ 37 

Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung 
 
(1)  1Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule ist Recht und Pflicht aller Mitglieder.  

2Art und Umfang der Mitwirkung der einzelnen Mitgliedergruppen und innerhalb der Mitglieder-
gruppen bestimmen sich nach der Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit der 
Mitglieder. 3Für die Vertretung in den nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten Gremien 
bilden die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die akademischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Studierenden und die sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich je 
eine Gruppe; alle Mitgliedergruppen müssen vertreten sein und wirken nach Maßgabe des Sat-
zes 2 grundsätzlich stimmberechtigt an Entscheidungen mit. 4Das Landesrecht regelt die mit-
gliedschaftsrechtliche Stellung der Doktorandinnen und Doktoranden sowie der hauptberuflich 
an der Hochschule tätigen Personen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben, 
die aufgrund ihrer dienstrechtlichen Stellung nicht zur Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer oder der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen. 5In nach Mit-
gliedergruppen zusammengesetzten Entscheidungsgremien verfügen die Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer bei der Entscheidung in Angelegenheiten, die die Lehre mit Ausnahme der 
Bewertung der Lehre betreffen, mindestens über die Hälfte der Stimmen, in Angelegenheiten, 
die die Forschung, künstlerische Entwicklungsvorhaben oder die Berufung von Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrern unmittelbar betreffen, über die Mehrheit der Stimmen. 

 
(2)  1Die Mitglieder eines Gremiums werden, soweit sie dem Gremium nicht kraft Amtes angehören, 

für eine bestimmte Amtszeit bestellt oder gewählt; sie sind an Weisungen nicht gebunden. 2Eine 
angemessene Vertretung von Frauen und Männern ist anzustreben. 

 
(3)  Die Hochschulmitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt 

werden. 
 

§§ 38 bis 40 
 

(weggefallen) 
 

§ 41 
Studierendenschaft 

 
(1)  1An den Hochschulen werden Studierendenschaften gebildet. 2Sie haben folgende Aufgaben: 
  

1. die Meinungsbildung in der Gruppe der Studierenden zu ermöglichen;  
2. die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen; 
3. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen (§§ 2 und 3), insbesondere durch Stellung-

nahmen zu hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragen mitzuwirken; 
4. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die politische Bildung, das staatsbür-

gerliche Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiven Tole-
ranz sowie zum Eintreten für die Grund- und Menschenrechte zu fördern; 

5. kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen;  
6. die Integration ausländischer Studierender zu fördern; 



 
7. den Studierendensport zu fördern; 
8. die überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen zu pflegen. 

 
3Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Studierendenschaft insbesondere auch zu solchen Frau-
gen Stellung beziehen, die sich mit der gesellschaftlichen Aufgabenstellung der Hochschulen 
sowie mit der Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Abschätzung ihrer Fol-
gen für die Gesellschaft und die Natur beschäftigen. 4Die Studierendenschaft und ihre Organe 
können für die Erfüllung ihrer Aufgaben Medien aller Art nutzen und in diesen Medien auch die 
Diskussion und Veröffentlichung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen ermöglichen. 

 
(2) 1Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Bestim-

mungen selbst. ZSie kann von ihren Mitgliedern zur Erfüllung ihrer Aufgaben Beiträge erheben. 
 
(3)  Für die Mitwirkung in den Organen der Studierendenschaft gilt § 37 Abs. 3 entsprechend. 
 

2. Abschnitt 
Wissenschaftliches und künstlerisches Personal 

 
§ 42 

Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal 
 
1Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal der Hochschule besteht aus 
den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern (Professorinnen und Professoren, Juniorprofessor-
innen und Juniorprofessoren), den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie den Lehrkräften für besondere Aufgaben. 2Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern werden Frauen unter Beachtung des Vorrangs von Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung (Artikel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes) gefördert. 3Ziel der Förderung ist vor 
allem die Erhöhung des Anteils der Frauen in der Wissenschaft. 
 

§ 43 
Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

 
(1) 1Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nehmen die ihrer Hochschule jeweils oblie-

genden Aufgaben in Wissenschaft und Kunst, Forschung, Lehre und Weiterbildung in ihren 
Fächern nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbständig wahr. 2Zu ihren 
hauptberuflichen Aufgaben gehört es auch, sich an Aufgaben der Studienreform und Studien-
beratung zu beteiligen, an der Verwaltung der Hochschule mitzuwirken, Prüfungen abzunehmen 
und Aufgaben nach § 2 Abs. 9 wahrzunehmen. 3Nach näherer Bestimmung des Landesrechts 
soll die Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtungen der Kunst- oder Wissenschaftsförderung, 
die überwiegend aus staatlichen Mitteln finanziert werden, auf Antrag der Hochschullehrerin 
oder des Hochschullehrers zur dienstlichen Aufgabe erklärt werden, wenn dies mit der Erfüllung 
ihrer oder seiner übrigen Aufgaben vereinbar ist. 

 
 (2) 1Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis gel-

tenden Regelungen verpflichtet, Lehrveranstaltungen ihrer Fächer in allen Studiengängen und 
Studienbereichen abzuhalten. 2Sie haben im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden Re-
gelungen die zur Sicherstellung des Lehrangebots getroffenen Entscheidungen der Hochschul-
organe zu verwirklichen. 

 
(3) 1Art und Umfang der von einzelnen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern wahr zu neh-

menden Aufgaben richten sich unter Beachtung der Absätze 1 und 2 nach der Ausgestaltung 
des jeweiligen Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung der jeweiligen Stelle. 2Die 
Festlegung muss unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in angemessenen Abständen stehen. 
Das Landesrecht kann vorsehen, dass Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer auf begrenz-
te Zeit für Aufgaben der Forschung in ihrem Fach oder für Vorhaben nach § 26 von anderen 
Aufgaben ganz oder teilweise freigestellt werden. 

 
§ 44 

Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren 
 
(1)  Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren sind neben den allgemeinen 

dienstrechtlichen Voraussetzungen mindestens 



 
1.  ein abgeschlossenes Hochschulstudium,  
2.  pädagogische Eignung, 
3.  besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer 

Promotion nachgewiesen wird, oder besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit und 
4.  darüber hinaus je nach den Anforderungen der Stelle 

a) zusätzliche wissenschaftliche Leistungen (Absatz 2),  
b) zusätzliche künstlerische Leistungen oder 
c) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-

nisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindes-
tens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen. 

 
(2) 1Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe a werden in der 

Regel im Rahmen einer Juniorprofessur, im Übrigen insbesondere im Rahmen einer Tätigkeit 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule oder 
einer außeruniversitären Forschungseinrichtung oder im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Tätigkeit in der Wirtschaft oder in einem anderen gesellschaftlichen Bereich im In- oder Ausland 
erbracht. 2Satz 1 gilt nur bei der Berufung in ein erstes Professorenamt. 3Die zusätzlichen wis-
senschaftlichen Leistungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe a sollen, auch soweit sie nicht im 
Rahmen einer Juniorprofessur erbracht werden, nicht Gegenstand eines Prüfungsverfahrens 
sein. 4Die Qualität der für die Besetzung einer Professur erforderlichen zusätzlichen wissen-
schaftlichen Leistungen wird ausschließlich und umfassend in Berufungsverfahren bewertet. 

 
(3)  1Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungswissenschaftlicher 

oder fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, soll nur berufen werden, wer eine 
dreijährige Schulpraxis nachweist. 2Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen oder 
für Fachhochschulstudiengänge an anderen Hochschulen müssen die Einstellungsvorausset-
zungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe c erfüllen; in besonders begründeten Ausnahmefällen 
können solche Professorinnen und Professoren berufen werden, wenn sie die Einstellungsvor-
aussetzungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe a oder b erfüllen. 

 
(4)  Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der Stelle entspricht, kann abwei-

chend von Absatz 1 Nr. 1 bis 4 und den Absätzen 2 und 3 als Professorin oder Professor auch 
eingestellt werden, wer hervorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis und pädagogi-
sche Eignung nachweist. 

 
(5)  Professorinnen und Professoren mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben 

müssen zusätzlich die Anerkennung als Fachärztin oder Facharzt nachweisen, soweit für das 
betreffende Fachgebiet nach Landesrecht eine entsprechende Weiterbildung vorgesehen ist. 

 
§ 45 

Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern 
 

(1)  1Die Stellen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind öffentlich auszuschreiben. 2Die 
Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben beschreiben. 3Von der Aus-
schreibung einer Professur kann abgesehen werden, wenn eine Professorin oder ein Professor 
in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem befristeten Beschäftigungsverhältnis auf diesel-
be Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnis berufen werden soll. 4Das Landesrecht kann vorsehen, dass von einer Aus-
schreibung auch dann abgesehen werden kann, wenn ein Juniorprofessor oder eine Juniorpro-
fessorin auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefris-
teten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll. 

 
(2)  1Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer werden auf Vorschlag der zuständigen Hoch-

schulorgane von der nach Landesrecht zuständigen Stelle berufen. 2Bei der Berufung auf eine 
Professur können Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren der eigenen Hochschule nur 
dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule gewechselt hatten 
oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig wa-
ren. 3Bei der Berufung auf eine Professur können wissenschaftliche und künstlerische Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der eigenen Hochschule nur in begründeten Ausnahmefällen und 
wenn zusätzlich die Voraussetzungen des Satzes 2 vorliegen berücksichtigt werden. 4Durch 
Landesrecht sind die Voraussetzungen für eine Berufung außerhalb einer Vorschlagsliste zu 
regeln. 

 
(3)  Die Berufung von Personen, die sich nicht beworben haben, ist zulässig. 



 
(4)  Wird Personen übergangsweise bis zur endgültigen Besetzung einer Professur die Wahrneh-

mung der mit dieser Professur verbundenen Aufgaben übertragen, so sind die Absätze 1 und 2 
nicht anzuwenden. 

 
§ 46 

Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und Professoren 
 
Professorinnen und Professoren werden, soweit sie in das Beamtenverhältnis berufen werden, zu Be-
amtinnen oder Beamten auf Zeit oder auf Lebenszeit ernannt; durch Gesetz kann bestimmt werden, 
dass eine Probezeit zurückzulegen ist. 
 

§ 47 
Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 

 
1Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sind neben den all-
gemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen 
 
1.  ein abgeschlossenes Hochschulstudium,  
2.  pädagogische Eignung, 
3.  besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die herausragende 

Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. 
 
2Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Auf-
gaben sollen zusätzlich die Anerkennung als Fachärztin oder Facharzt nachweisen, soweit für das 
betreffende Fachgebiet nach Landesrecht eine entsprechende Weiterbildung vorgesehen ist. 3§ 44 
Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. 4Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als wissenschaftliche Hilfskraft 
erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr als sechs Jahre, im 
Bereich der Medizin nicht mehr als neun Jahre betragen haben. 5Verlängerungen nach § 57b Abs. 4 
Nr. 1 und Nr. 3 bis 5 bleiben hierbei außer Betracht. 6§ 57b Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. 
 

§ 48 
Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 

 
(1)  1Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden für die Dauer von drei Jahren zu Beam-

tinnen oder Beamten auf Zeit ernannt. 2Das Beamtenverhältnis der Juniorprofessorin oder des 
Juniorprofessors soll mit ihrer oder seiner Zustimmung im Laufe des dritten Jahres um weitere 
drei Jahre verlängert werden, wenn sie oder er sich als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer 
bewährt hat; anderenfalls kann das Beamtenverhältnis mit Zustimmung der Juniorprofessorin 
oder des Juniorprofessors um bis zu einem Jahr verlängert werden. 3Eine weitere Verlängerung 
ist abgesehen von den Fällen des § 50 Abs. 3 nicht zulässig; dies gilt auch für eine erneute Ein-
stellung als Juniorprofessorin oder Juniorprofessor. 4Ein Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der 
Dienstzeit ist ausgeschlossen. 

 
(2)  Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten für die Juniorprofessorinnen und Junior-

professoren die Vorschriften für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit entsprechend. 
 
(3)  Für die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren kann auch ein Angestelltenverhältnis be-

gründet werden. In diesem Fall gilt Absatz 1 entsprechend. 
 

§§ 48a bis 48d 
 

(weggefallen) 
 

§ 49 
Anwendung der Vorschriften des Beamtenrechtsrahmengesetzes 

 
Auf beamtete Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden die Vorschriften des Beamtenrechtsrahmengesetzes Anwen-
dung, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 



 
§ 50 

Dienstrechtliche Sonderregelungen 
 
(1)  1Die Vorschriften des Beamtenrechtsrahmengesetzes über die Laufbahnen und den einstwei-

ligen Ruhestand sind auf Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nicht anzuwenden. 2Die 
Vorschriften über die Probezeit gelten nur im Falle des § 46 zweiter Halbsatz. 3Die Vorschriften 
des Beamtenrechtsrahmengesetzes über die Arbeitszeit mit Ausnahme der §§ 44a und 44b sind 
auf Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nicht anzuwenden; erfordert jedoch der Aufga-
benbereich einer Hochschuleinrichtung eine regelmäßige oder planmäßige Anwesenheit, kön-
nen für bestimmte Beamtengruppen diese Vorschriften für anwendbar erklärt werden; die Vor-
schriften über den Verlust der Bezüge wegen nicht genehmigten schuldhaften Fernbleibens vom 
Dienst sind anzuwenden. 

 
(2)  1Beamtete Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer können nur mit ihrer Zustimmung ab-

geordnet oder versetzt werden. 2Abordnung und Versetzung in ein gleichwertiges Amt an einer 
anderen Hochschule sind auch ohne Zustimmung der Hochschullehrerin oder des Hochschul-
lehrers zulässig, wenn die Hochschule oder die Hochschuleinrichtung, an der sie oder er tätig 
ist, aufgelöst oder mit einer anderen Hochschule zusammengeschlossen wird, oder wenn die 
Studien- oder Fachrichtung, in der sie oder er tätig ist, ganz oder teilweise aufgegeben oder an 
eine andere Hochschule verlegt wird; in diesen Fällen beschränkt sich eine Mitwirkung der auf-
nehmenden Hochschule oder Hochschuleinrichtung bei der Einstellung auf eine Anhörung. 

 
(3)  1Soweit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer oder wissenschaftliche und künstlerische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beamtinnen oder Beamte auf Zeit sind, ist das Dienstverhältnis, 
sofern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, auf Antrag der Beamtin oder des Beamten aus 
den in Satz 2 genannten Gründen zu verlängern. Gründe für eine Verlängerung sind: 

 
1. Beurlaubung nach § 44 b des Beamtenrechtsrahmengesetzes, 
2. Beurlaubung nach einem Landesgesetz zur Ausübung eines mit dem Dienstverhältnis als Be-

amtin oder Beamter zu vereinbarenden Mandats, 
3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder eine außerhalb des 

Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wissenschaftliche, künstlerische oder be-
rufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

4. Grundwehr- und Zivildienst oder 
5. Inanspruchnahme von Elternzeit nach den auf Beamtinnen und Beamte anzuwendenden lan-

desrechtlichen Regelungen über die Elternzeit oder Beschäftigungsverbot nach den §§ 1, 2, 3 
und 8 der Mutterschutzverordnung des Bundes entsprechenden landesrechtlichen Regelun-
gen in dem Umfang, in dem eine Erwerbstätigkeit nicht erfolgt ist. 

 
3Satz 1 gilt entsprechend im Falle einer 
 
1. Teilzeitbeschäftigung, 
2. Ermäßigung der Arbeitszeit nach einem der in Satz 2 Nr. 2 genannten Landesgesetze oder 
3. Freistellung zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehinderten-

vertretung oder zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3,  
 
wenn die Ermäßigung mindestens ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit betrug. 4Eine Ver-
längerung darf den Umfang der Beurlaubung, Freistellung oder der Ermäßigung der Arbeitszeit 
und in den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 bis 3 und des Satzes 3 die Dauer von jeweils zwei Jahren 
nicht überschreiten. 5Mehrere Verlängerungen nach Satz 2 Nr. 1 bis 4 und Satz 3 dürfen insge-
samt die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten. 6Verlängerungen nach Satz 2 Nr. 5 dürfen, 
auch wenn sie mit anderen Verlängerungen zusammentreffen, insgesamt vier Jahre nicht über-
schreiten. 7Die Sätze 5 und 6 gelten nicht für wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter. 

 
(4)  Soweit für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ein befristetes Angestelltenverhältnis 

begründet worden ist, gilt Absatz 3 entsprechend. 
 

§ 51 
 

(weggefallen) 














